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Interessenabwägung

Ausweisung gemäß §17 Abs1 FremdenG.

Bei einer Ausweisung würde den Beschwerdeführern ein unverhältnismäßiger Nachteil daraus entstehen, daß der

Erstbeschwerdeführer von seiner Ehefrau - der es aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht möglich wäre, aus Wien

auszureisen, und die auf die Pflege durch den Erstbeschwerdeführer angewiesen sei - auf längere Zeit getrennt würde.
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